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B E K A N N T M A C H U N G 
I. 
 

H A U S H A L T S S A T Z U N G 
 

d e r 
 

Gemeinde Rade b. Rendsburg 
 

für das Haushaltsjahr   2 0 1 8 
 
 

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertre-
tung vom 30.11.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird 
 
1.  im Ergebnisplan mit 
 einem Gesamtbetrag der Erträge auf     254.000 EUR 
 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf    288.200 EUR 
 einem Jahresüberschuss von                  0 EUR 
 einem Jahresfehlbetrag von         34.200 EUR 
 
2. im Finanzplan mit          
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit auf       245.300 EUR 
 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit auf       256.000 EUR 
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 
 Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf              0 EUR 
 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der  
 Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf       5.200 EUR 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Es werden festgesetzt: 
 
1.  der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und                               
 Investitionsförderungsmaßnahmen auf              0 EUR 
 
2.  der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf                    0 EUR 
 
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf                      0 EUR 
 
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf         0 Stellen. 
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§ 3 
 

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 

1. Grundsteuer 
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 260  v. H. 
 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 260  v. H. 

 
2. Gewerbesteuer 310  v. H. 

 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Aus-
zahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der 
Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Abs. 1 oder § 95 f Abs. 1 Gemeindeordnung 
erteilen kann, beträgt 5.000,00 EUR. 
 
Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. 
 
 

§ 5 
 
Auf Grundlage von § 20 GemHVO-Doppik werden die in der beigefügten Übersicht darge-
stellten Budgets gebildet. 
 
 
 
Rade b. Rendsburg, 30.11.2017 
 
 
       gez. Lütje 
(Hans Stephan Lütje) 
    Bürgermeister 

 
 

II. 
 

Der zu dieser Haushaltssatzung gehörende Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der 
Amtsverwaltung Eiderkanal, Schulstraße 36, 24783 Osterrönfeld, öffentlich aus. 
 
Rade b. Rendsburg, 30.11.2017 
 
 
       gez. Lütje 
(Hans Stephan Lütje) 
    Bürgermeister 
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Satzung der Gemeinde Rade bei Rendsburg über Entschädigungen 
in kommunalen Ehrenämtern (Entschädigungssatzung) 

______________________________________________________________________ 
 
Aufgrund des § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. 
Januar 2003 (GVOBl. S. 57), der Landesverordnung über Entschädigungen in kommu-
nalen Ehrenämtern (Entschädigungsverordnung – EntschVO -) vom 19. März 2008 
(GVOBl. S. 150), des § 32 des Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistungen 
der Feuerwehren (Brandschutzgesetz - BrSchG) vom 10. Februar 1996 (GVOBl. S. 200) 
sowie der Landesverordnung über die Entschädigung der Wehrführungen der freiwilligen 
Feuerwehren und ihrer Stellvertretungen (Entschädigungsverordnung freiwillige Feuer-
wehren - EntschVOfF) vom 19. Februar 2008, jeweils in der derzeit geltenden Fassung, 
wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom 30. November 2017 die fol-
gende Satzung der Gemeinde Rade bei Rendsburg über Entschädigungen in kommuna-
len Ehrenämtern (Entschädigungssatzung) erlassen: 
 
 

§ 1 
Entschädigungen 

 
(1) Entschädigungen sind der Ersatz von Auslagen, Ersatz des entgangenen Arbeits-

verdienstes oder bei Selbstständigen eine Verdienstausfallentschädigung, die Er-
stattung des auf den entgangenen Arbeitsverdienstes entfallenden Arbeitgeberan-
teils zur Sozialversicherung, Entschädigung für die durch das Ehrenamt oder die 
ehrenamtliche Tätigkeit bedingte Abwesenheit vom Haushalt, der Einsatz der 
nachgewiesenen Kosten einer entgeltlichen Kinderbetreuung sowie eine entgeltli-
che Betreuung pflegebedürftiger Familienangehöriger und Ersatz von Reisekos-
ten. 
 

(2) Die Aufwandsentschädigung ist pauschalierter Auslagenersatz und Entschädi-
gung für den Aufwand an Zeit und Arbeitsleistung, und dass mit dem Ehrenamt 
oder der ehrenamtlichen Tätigkeit verbundene Haftungsrisiko. 
 

(3) Sitzungsgeld ist pauschalierter Auslagenersatz für die Teilnahme an Sitzungen 
der Organe und Ausschüsse der Gemeinde, für die Teilnahme an sonstigen in der 
Entschädigungssatzung bestimmten Sitzungen sowie für sonstige Tätigkeiten für 
die Gemeinde Rade bei Rendsburg. 

 
 

§ 2 
Bürgermeisterin und Bürgermeister 

 
Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhält nach Maßgabe der Entschädigungs-
verordnung eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 63,00% (auf volle Euro abgerundet) 
des jeweiligen Höchstsatzes der Entschädigungsverordnung. Der Stellvertreterin oder dem 
Stellvertreter der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters wird nach Maßgabe der Entschä-
digungsverordnung bei Verhinderung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters für ihre 
oder seine besondere Tätigkeit als Vertretung eine Aufwandsentschädigung je nach Dauer 
der Vertretung in Höhe von 1/30 je Tag (auf volle Euro abgerundet) der monatlichen Ent-
schädigung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters gewährt. Die Aufwandsentschädi-
gung der Stellvertreterin/des Stellvertreters darf die der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters 
nicht übersteigen. 
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§ 3 
Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter, 

bürgerliche Mitglieder 
 

(1) Die Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter erhalten nach Maßgabe der 
Entschädigungsverordnung eine Aufwandsentschädigung, die teilweise als mo-
natliche Pauschale und teilweise als Sitzungsgeld für die Teilnahme an Sitzungen 
der Gemeindevertretung und der Ausschüsse, in die sie gewählt sind, gewährt 
wird. Das Sitzungsgeld wird gewährt in Höhe von 25,00% (auf volle Euro aufge-
rundet) des jeweiligen Höchstsatzes der Entschädigungsverordnung je Sitzung. 
Die teilweise monatliche Pauschale wird gewährt in Höhe von 3 Euro monatlich. 
 

(2) Die nicht der Gemeindevertretung angehörenden Mitglieder der Ausschüsse er-
halten nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung für die Teilnahme an Aus-
schusssitzungen, in die sie gewählt sind, ein Sitzungsgeld in Höhe von 25,00% 
(auf volle Euro aufgerundet) des jeweiligen Höchstsatzes der Entschädigungsver-
ordnung je Sitzung. 

 
(3) Soweit Gemeindevertreter an Sitzungen von Ausschüssen teilnehmen, in die sie 

nicht gewählt sind, erhalten sie dafür ein Sitzungsgeld in Höhe von 3 Euro. 
 

(4) Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter, sowie die nicht der Gemeinde-
vertretung angehörenden Mitglieder der Ausschüsse, erhalten für die Teilnahme 
an Fraktionssitzungen ein Sitzungsgeld in Höhe von 3 Euro je Sitzung. 
 

(5) Ausschussvorsitzende und bei deren Verhinderung deren Vertretende erhalten 
nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung für jede von ihnen geleitete Aus-
schusssitzung ein zusätzliches Sitzungsgeld in Höhe von 8 Euro. 

 
 

§ 4 
Ausschussvorsitzende 

 
Ausschussvorsitzende, und bei deren Verhinderung deren Stellvertretungen, erhalten 
nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung für jede von ihnen geleitete Ausschuss-
sitzung zusätzlich ein Sitzungsgeld entsprechend § 3 Abs. 1 Satz 2 dieser Satzung. 
 
 

§ 5 
Gleichstellungsbeauftragte 

 
Die ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte des Amtes Eiderkanal erhält nach Maßga-
be der Entschädigungsverordnung für die Teilnahme an Sitzungen der Gemeindevertre-
tung und der Ausschüsse ein Sitzungsgeld in Höhe von 5 Euro. Satz 1 gilt im Falle der 
Verhinderung der Gleichstellungsbeauftragten für ihre Stellvertreterin entsprechend. 
 
 

§ 6 
Sonstige Entschädigungen 

 
(1) Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bür-

gern, Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertretern, den nicht der Gemeindever-
tretung angehörenden Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern von Ausschüssen 
ist der durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die ehrenamtliche Tätigkeit 
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während der regelmäßigen Arbeitszeit entgangene Arbeitsverdienst aus unselbstän-
diger Arbeit auf Antrag in der nachgewiesenen Höhe gesondert zu ersetzen. Ferner 
ist der auf den entgangenen Arbeitsverdienst entfallende Arbeitgeberanteil zur Sozi-
alversicherung zu erstatten, soweit dieser zu Lasten der oder des Entschädigungsbe-
rechtigten an den Sozialversicherungsträger abgeführt wird. Sind die in Satz 1 ge-
nannten Personen selbständig, so erhalten sie für den durch die Wahrnehmung des 
Ehrenamtes oder die ehrenamtliche Tätigkeit während der regelmäßigen Arbeitszeit 
entstandenen Verdienstausfall auf Antrag eine Verdienstausfallentschädigung, deren 
Höhe je Stunde im Einzelfall auf der Grundlage des glaubhaft gemachten Verdienst-
ausfalls nach billigem Ermessen festgesetzt wird. Die Verdienstausfallentschädi-
gung beträgt höchstens 15 Euro für jede angefangene Stunde und höchstens 160 
Euro je Tag. Wird nachgewiesen, dass der Verdienstausfall die Entschädigung 
übersteigt, wird als Tagessatz der dreihundertste Teil der Jahreseinkünfte bis zum 
Höchstbetrag von 250 Euro je Tag erstattet. Der Berechnung sind die Einkünfte 
des letzten Kalenderjahres zugrunde zu legen, für das ein Nachweis erbracht 
werden kann.  

 
(2) Personen nach Absatz 1, die einen Haushalt mit mindestens 2 Personen führen 

und nicht oder weniger als 20 Stunden je Woche erwerbstätig sind, erhalten für 
die durch das Ehrenamt oder die ehrenamtliche Tätigkeit bedingte Abwesenheit 
vom Haushalt während der regelmäßigen Hausarbeitszeit gesondert auf Antrag 
für jede volle Stunde der Abwesenheit eine Entschädigung. Der Stundensatz die-
ser Entschädigung beträgt 10 Euro. Auf Antrag sind statt einer Entschädigung 
nach Stundensätzen die angefallenen notwendigen Kosten für eine Vertretung im 
Haushalt zu ersetzen. 
 

(3) Personen nach Absatz 1 werden auf Antrag die nachgewiesenen Kosten einer 
durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die ehrenamtliche Tätigkeit erfor-
derlichen entgeltlichen Betreuung von Kindern, die das 14. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben oder pflegebedürftiger Familienangehöriger gesondert erstattet. 
Dies gilt nicht für Zeiträume, für die entgangener Arbeitsverdienst aus unselb-
ständiger Arbeit oder Verdienstausfallentschädigung nach Abs. 1 oder eine Ent-
schädigung nach Abs. 2 gewährt wird. 
 

(4) Personen nach Absatz 1 ist für Dienstreisen Reisekostenvergütung nach dem 
Bundesreisekostengesetz zu gewähren. Fahrtkosten für die Fahrten zum Sit-
zungsort und zurück, höchstens jedoch in Höhe der Kosten der Fahrt von der 
Hauptwohnung zum Sitzungsort und zurück, werden gesondert erstattet. Bei Be-
nutzung privateigener Kraftfahrzeuge richtet sich die Höhe der Entschädigung 
nach den Sätzen des § 5 Abs. 1 bis 3 des Bundesreisekostengesetzes. 

 
 

§ 7 
Entschädigung Feuerwehr 

 
(1) Die Gemeindewehrführung erhält nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung 

freiwillige Feuerwehren eine jährliche Aufwandsentschädigung in Höhe des jewei-
ligen Höchstsatzes der Entschädigungsverordnung. Die Stellvertretung der Ge-
meindewehrführung erhält eine Aufwandsentschädigung, die die Hälfte der Auf-
wandsentschädigung der Gemeindewehrführung beträgt. 
 

(2) Beruflich selbständige Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr erhalten auf Antrag 
für glaubhaft gemachten Verdienstausfall, der ihnen durch die Teilnahme an 
Einsätzen, Übungen und Lehrgängen entstanden ist, eine Entschädigung. Ver-
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dienst, der außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit hätte erzielt werden können, 
bleibt außer Betracht. Eine tägliche Arbeitszeit von acht Stunden wird als regel-
mäßig angesehen. Die Verdienstausfallentschädigung beträgt höchstens 15 Euro 
für jede angefangene Stunde und höchstens 160 Euro je Tag. Wird nachgewie-
sen, dass der Verdienstausfall die Entschädigung übersteigt, wird als Tagessatz 
der dreihundertste Teil der Jahreseinkünfte bis zum Höchstbetrag von 250 Euro je 
Tag erstattet. Der Berechnung sind die Einkünfte des letzten Kalenderjahres zu-
grunde zu legen, für das ein Nachweis erbracht werden kann. Anstelle der Ent-
schädigung nach Satz 1 können die notwendigen Kosten für eine Vertretung er-
stattet werden. Eine berufliche Nebentätigkeit begründet den Anspruch nach Satz 
1 nicht. 
 

(3) Die Gerätewartin oder der Gerätewart erhält für die Wartung und Pflege von 
Fahrzeuge eine Entschädigung. Diese beträgt für die folgenden Fahrzeugtypen 
monatlich: 
 
Einsatzleitwagen ELW 1, Mehrzweckfahrzeuge    23 Euro 
und Mannschaftstransportfahrzeuge 

 
Tragkraftspritzenfahrzeuge TSF      36 Euro 
 
Tragkraftspritzenfahrzeuge TSF-W, StLF 10/6    38 Euro 
 
Löschgruppenfahrzeug LF 10/6, LF 10, HLF 10    61 Euro 
 
Löschgruppenfahrzeug LF 20/16, LF 20, HLF 20    74 Euro 

 
Tanklöschfahrzeug TLF 16/24-Tr, TLF 2000, TLF 3000   44 Euro 
 
Tanklöschfahrzeug TLF 16/25, TLF 4000     52 Euro 

 
Gerätewagen GW-L 2       61 Euro. 
 
Die stellvertretende Gerätewartin oder der stellvertretende Gerätewart erhält eine 
Entschädigung in Höhe der Hälfte dieser Beträge. 

 
 

§ 8 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2018 in Kraft. 
 
 
Rade bei Rendsburg, den 30.11.2017 
 
gez. Lütje 
 
(Hans Stephan Lütje) 
Bürgermeister 
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Satzung der Gemeinde Schülldorf über Entschädigungen 
in kommunalen Ehrenämtern (Entschädigungssatzung) 

______________________________________________________________________ 
 
Aufgrund des § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. 
Januar 2003 (GVOBl. S. 57), der Landesverordnung über Entschädigungen in kommu-
nalen Ehrenämtern (Entschädigungsverordnung – EntschVO -) vom 19. März 2008 
(GVOBl. S. 150), des § 32 des Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistungen 
der Feuerwehren (Brandschutzgesetz - BrSchG) vom 10. Februar 1996 (GVOBl. S. 200) 
sowie der Landesverordnung über die Entschädigung der Wehrführungen der freiwilligen 
Feuerwehren und ihrer Stellvertretungen (Entschädigungsverordnung freiwillige Feuer-
wehren - EntschVOfF) vom 19. Februar 2008, jeweils in der derzeit geltenden Fassung, 
wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom 11. Dezember 2017 die fol-
gende Satzung der Gemeinde Schülldorf über Entschädigungen in kommunalen Ehren-
ämtern (Entschädigungssatzung) erlassen: 
 
 

§ 1 
Entschädigungen 

 
(1) Entschädigungen sind der Ersatz von Auslagen, Ersatz des entgangenen Arbeits-

verdienstes oder bei Selbstständigen eine Verdienstausfallentschädigung, die Er-
stattung des auf den entgangenen Arbeitsverdienstes entfallenden Arbeitgeberan-
teils zur Sozialversicherung, Entschädigung für die durch das Ehrenamt oder die 
ehrenamtliche Tätigkeit bedingte Abwesenheit vom Haushalt, der Einsatz der 
nachgewiesenen Kosten einer entgeltlichen Kinderbetreuung sowie eine entgeltli-
che Betreuung pflegebedürftiger Familienangehöriger und Ersatz von Reisekos-
ten. 
 

(2) Die Aufwandsentschädigung ist pauschalierter Auslagenersatz und Entschädi-
gung für den Aufwand an Zeit und Arbeitsleistung, und dass mit dem Ehrenamt 
oder der ehrenamtlichen Tätigkeit verbundene Haftungsrisiko. 
 

(3) Sitzungsgeld ist pauschalierter Auslagenersatz für die Teilnahme an Sitzungen 
der Organe und Ausschüsse der Gemeinde, für die Teilnahme an sonstigen in der 
Entschädigungssatzung bestimmten Sitzungen sowie für sonstige Tätigkeiten für 
die Gemeinde Schülldorf. 

 
 

§ 2 
Bürgermeisterin und Bürgermeister 

 
(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhält nach Maßgabe der Entschädi-

gungsverordnung eine monatlich Aufwandsentschädigung in Höhe des Höchst-
satzes der Verordnung. 

 
(2) Der Stellvertreterin oder dem Stellvertreter der Bürgermeisterin oder des Bürger-

meisters wird nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung bei Verhinderung 
der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters für ihre oder seine besondere Tä-
tigkeit als Vertretung eine entsprechende Aufwandsentschädigung gewährt, deren 
Höhe von der Dauer der Vertretung abhängt. Die Aufwandsentschädigung beträgt 
für jeden Tag, an dem die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister vertreten wird, 
1/30 der monatlichen Aufwandsentschädigung der Bürgermeisterin oder des Bür-
germeisters. 
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§ 3 
Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter, 

bürgerliche Mitglieder 
 
Die Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter erhalten nach Maßgabe der Ent-
schädigungsverordnung ein Sitzungsgeld für die Teilnahme an Sitzungen der Gemein-
devertretung. Das Sitzungsgeld wird gewährt in Höhe von 20 € je Sitzungsteilnahme. Die 
der Gemeindevertretung angehörenden Mitglieder der Ausschüsse und die nicht der 
Gemeindevertretung angehörenden Mitglieder der Ausschüsse erhalten für die Teilnah-
me an Sitzungen ein Sitzungsgeld in gleicher Höhe. 
 
 

§ 4 
Ausschussvorsitzende 

 
Ausschussvorsitzende, und bei deren Verhinderung deren Stellvertretungen, erhalten 
nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung für jede von ihnen geleitete Ausschuss-
sitzung zusätzlich ein Sitzungsgeld in Höhe des Höchstsatzes der Verordnung. 
 
 

§ 5 
Gleichstellungsbeauftragte 

 
Die ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte des Amtes erhält nach Maßgabe der Ent-
schädigungsverordnung für die Teilnahme an Sitzungen der Gemeindevertretung und 
der Ausschüsse ein Sitzungsgeld in Höhe von 5 €. Satz 1 gilt im Falle der Verhinderung 
der Gleichstellungsbeauftragten für ihre Stellvertreterin entsprechend. 
 
 

§ 6 
Sonstige Entschädigungen 

 
(1) Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bür-

gern, Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertretern, den nicht der Gemeinde-
vertretung angehörenden Mitgliedern von Ausschüssen ist der durch die Wahr-
nehmung des Ehrenamtes oder die ehrenamtliche Tätigkeit während der regel-
mäßigen Arbeitszeit entgangene Arbeitsverdienst aus unselbständiger Arbeit auf 
An- trag in der nachgewiesenen Höhe gesondert zu ersetzen. Ferner ist der auf 
den entgangenen Arbeitsverdienst entfallende Arbeitgeberanteil zur Sozialversi-
cherung zu erstatten, soweit dieser zu Lasten der oder des Entschädigungsbe-
rechtigten an den Sozialversicherungsträger abgeführt wird. Sind die in Satz 1 
genannten Personen selbständig, so erhalten sie für den durch die Wahrnehmung 
des Ehrenamtes oder die ehrenamtliche Tätigkeit während der regelmäßigen Ar-
beitszeit entstandenen Verdienstausfall auf Antrag eine Verdienstausfallentschä-
digung, deren Höhe je Stunde im Einzelfall auf der Grundlage des glaubhaft ge-
machten Verdienstausfalls nach billigem Ermessen festgesetzt wird. Die Ver-
dienstausfallentschädigung beträgt höchstens 15 Euro für jede angefangene 
Stunde und höchstens 160 Euro je Tag. Wird nachgewiesen, dass der Verdienst-
ausfall die Entschädigung übersteigt, wird als Tagessatz der dreihundertste Teil 
der Jahreseinkünfte bis zum Höchstbetrag von 250 Euro je Tag erstattet. Der Be-
rechnung sind die Einkünfte des letzten Kalenderjahres zugrunde zu legen, für 
das ein Nachweis erbracht werden kann. 
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(2) Personen nach Absatz 1, die einen Haushalt mit mindestens 2 Personen führen 
und nicht oder weniger als 20 Stunden je Woche erwerbstätig sind, erhalten für 
die durch das Ehrenamt oder die ehrenamtliche Tätigkeit bedingte Abwesenheit 
vom Haushalt während der regelmäßigen Hausarbeitszeit gesondert auf Antrag 
für jede volle Stunde der Abwesenheit eine Entschädigung. Der Stundensatz die-
ser Entschädigung beträgt 7,50 €. Auf Antrag sind statt einer Entschädigung nach 
Stundensätzen die angefallenen notwendigen Kosten für eine Vertretung im 
Haushalt zu ersetzen. 
 

(3) Personen nach Absatz 1 werden auf Antrag die nachgewiesenen Kosten einer 
durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die ehrenamtliche Tätigkeit erfor-
derlichen entgeltlichen Betreuung von Kindern, die das 14. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben oder pflegebedürftiger Familienangehöriger gesondert erstattet. 
Dies gilt nicht für Zeiträume, für die entgangener Arbeitsverdienst aus unselb-
ständiger Arbeit oder Verdienstausfallentschädigung nach Abs. 1 oder eine Ent-
schädigung nach Abs. 2 gewährt wird. 
 

(4) Personen nach Absatz 1 ist für Dienstreisen Reisekostenvergütung nach dem 
Bundesreisekostengesetz zu gewähren. Fahrtkosten für die Fahrten zum Sit-
zungsort und zurück, höchstens jedoch in Höhe der Kosten der Fahrt von der 
Hauptwohnung zum Sitzungsort und zurück, werden gesondert erstattet. Bei Be-
nutzung privateigener Kraftfahrzeuge richtet sich die Höhe der Entschädigung 
nach den Sätzen des § 5 des Bundesreisekostengesetzes. 

 
 

§ 7 
Entschädigung Feuerwehr 

 
(1) Die Gemeindewehrführerin oder der Gemeindewehrführer und ihre oder seine 

Stellvertreterin oder ihr oder sein Stellvertreter erhalten nach Maßgabe der Ent-
schädigungsverordnung Freiwillige Feuerwehren eine Aufwandsentschädigung in 
Höhe des Höchstsatzes der Verordnung. 
 

(2) Beruflich selbständige Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr erhalten auf Antrag 
für glaubhaft gemachten Verdienstausfall, der ihnen durch die Teilnahme an 
Einsätzen, Übungen und Lehrgängen entstanden ist, eine Entschädigung. Ver-
dienst, der außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit hätte erzielt werden können, 
bleibt außer Betracht. Eine tägliche Arbeitszeit von acht Stunden wird als regel-
mäßig angesehen. Die Verdienstausfallentschädigung beträgt höchstens 15 Euro 
für jede angefangene Stunde und höchstens 160 Euro je Tag. Wird nachgewie-
sen, dass der Verdienstausfall die Entschädigung übersteigt, wird als Tagessatz 
der dreihundertste Teil der Jahreseinkünfte bis zum Höchstbetrag von 250 Euro je 
Tag erstattet. Der Berechnung sind die Einkünfte des letzten Kalenderjahres zu-
grunde zu legen, für das ein Nachweis erbracht werden kann. Anstelle der Ent-
schädigung nach Satz 1 können die notwendigen Kosten für eine Vertretung er-
stattet werden. Eine berufliche Nebentätigkeit begründet den Anspruch nach Satz 
1 nicht. 
 

(3) Die Gerätewartin oder der Gerätewart erhält für die Wartung und Pflege von 
Fahrzeuge eine Entschädigung. Diese beträgt für die folgenden Fahrzeugtypen 
monatlich: 
 
Einsatzleitwagen ELW 1, Mehrzweckfahrzeuge    23 Euro 
und Mannschaftstransportfahrzeuge 
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Tragkraftspritzenfahrzeuge TSF      36 Euro 
 
Tragkraftspritzenfahrzeuge TSF-W, StLF 10/6    38 Euro 
 
Löschgruppenfahrzeug LF 10/6, LF 10, HLF 10    61 Euro 
 
Löschgruppenfahrzeug LF 20/16, LF 20, HLF 20    74 Euro 

 
Tanklöschfahrzeug TLF 16/24-Tr, TLF 2000, TLF 3000   44 Euro 
 
Tanklöschfahrzeug TLF 16/25, TLF 4000     52 Euro 

 
Gerätewagen GW-L 2       61 Euro. 
 
Die stellvertretende Gerätewartin oder der stellvertretende Gerätewart erhält eine 
Entschädigung in Höhe der Hälfte dieser Beträge. 

 
 

§ 8 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2018 in Kraft. 
 
 
Schülldorf, den 11.12.2017 
 
gez. Tomkowiak 
 
(Siegfried Tomkowiak) 
Bürgermeister 
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Satzung über die Benutzung der Amtsunterkunft des Amtes Eiderkanal für 
Spätaussiedler, Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge und Obdachlose und 
die Erhebung von Benutzungsgebühren 
 
 
Aufgrund des § 24 a der Amtsordnung für Schleswig-Holstein vom 28.02.2003 (GVOBl. 
Schleswig-Holstein S. 112) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-
Holstein vom 28.02.2003 (GVOBl. Schleswig-Holstein S. 57) und der §§ 1, 2, 4 und 6 
des Kommunalabgabengesetzes (KAG) vom 10.01.2005 (GVOBl. Schleswig-Holstein  
S. 27) jeweils in der derzeit geltenden Fassung wird nach Beschluss durch den Amts-
ausschuss vom 12.12.2017 folgende Satzung über die Benutzung der Amtsunterkunft 
des Amtes Eiderkanal zur Unterbringung von Spätaussiedlern, Asylbewerbern, ausländi-
schen Flüchtlingen und Obdachlosen und die Erhebung von Benutzungsgebühren erlas-
sen: 
 
 

I. Rechtsform und Zweckbestimmung der Amtsunterkunft 
 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Zur vorübergehenden Unterbringung von Spätaussiedlern, Asylbewerbern, ausländi-

schen Flüchtlingen und Obdachlosen unterhält das Amt Eiderkanal 
 

die Amtsunterkunft 
in Osterrönfeld, Grüner Kamp 36 

 
als unselbständige öffentliche Einrichtung. 

 
(2) Die Bestimmung weiterer Gebäude zum Zwecke der Unterbringung des unter  

Absatz 2 genannten Personenkreises bleibt vorbehalten. 
 

(3) Das Recht des Amtsvorstehers als örtliche Ordnungsbehörde, bei Vorliegen eines 
dringenden Bedürfnisses weitere Räumlichkeiten im Amtsbereich für die Unterbrin-
gung des unter Abs. 2 genannten Personenkreises zu nutzen, bleibt unberührt. 
Macht der Amtsvorsteher von diesem Recht Gebrauch, so gelten die in Anspruch ge-
nommenen Räume als Teil der öffentlichen Einrichtung; während dieser Zeit sind die 
in dieser Satzung getroffenen nutzungsrechtlichen Regelungen entsprechend anzu-
wenden. 

 
(4) Die Regelungen dieser Satzung meinen Frauen und Männer gleichermaßen, auf-

grund der Lesbarkeit wird die männlich Form verwendet. 
 

§ 2 
Zweckbestimmung 

 
Die Amtsunterkunft dient der Aufnahme und der vorübergehenden Unterbringung von 
Spätaussiedlern, Asylbewerbern, ausländischen Flüchtlingen und Obdachlosen zur Ver-
hinderung oder Beseitigung einer Obdachlosigkeit. 
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II. Bestimmungen für die Benutzung der Amtsunterkunft 
 
 

§ 3 
Benutzungsverhältnis 

 
(1) Die Unterbringung in der Amtsunterkunft als Maßnahme zur Beseitigung der Gefahr 

der Obdachlosigkeit erfolgt durch Einweisungsverfügung des Amtsvorstehers als ört-
liche Ordnungsbehörde. 
 
Die Einweisungsverfügung kann zum Zweck der Umsetzung bzw. Räumung jederzeit 
widerrufen werden, wenn es die Umstände erfordern. 
 
Bei Asylbewerbern oder ihnen gleichgestellten Personen, die nicht obdachlos sind, 
aber vom Amt untergebracht werden müssen, kann an die Stelle der Einweisungsver-
fügung die nach ausländer- oder asylverfahrensrechtlichen Bestimmungen erlassene 
Anordnung der zuständigen Ausländerbehörde über die Bestimmung des Wohnsitzes 
treten. Bei Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen gilt dies für die Zuwei-
sungsverfügung des Kreises Rendsburg-Eckernförde. 
 

(2) Das Nutzungsverhältnis ist öffentlich-rechtlich ausgestaltet. Ein Mietverhältnis im 
Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches wird nicht begründet. 
 

(3) Ein Rechtsanspruch auf Zuweisung von Räumen bestimmter Art und Größe besteht 
nicht. 
 

(4) Jeder Benutzer muss Tatsachen in der Person, in dem Verhalten des/der Haushalts-
angehörigen oder eines Dritten, der sich mit seiner Zustimmung in der Unterkunft 
aufhält, die das Benutzungsverhältnis berühren oder einen Ersatzanspruch begrün-
den, für sich und gegen sich gelten lassen. 

 
§ 4 

Verwaltung 
 

(1) Die Verwaltung der Amtsunterkunft obliegt dem Amt Eiderkanal. 
 

(2) Die Benutzer haben die Anordnungen der Mitarbeiter des Amtes Eiderkanal zu befol-
gen. 
 

(3) Die Anordnungen können im Wege des Verwaltungszwangs durchgesetzt werden. 
 

§ 5 
Beginn und Ende der Nutzung 

 
(1) Das Benutzungsverhältnis beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem dem Benutzer die Un-

terkunft zugewiesen wird. 
 

(2) Das Benutzungsverhältnis endet mit der Räumung der Unterkunft. Weitere Gründe 
für die Beendigung des Benutzungsverhältnisses sind: 

 
a) wenn die eingewiesene Person sich ein anderes Unterkommen verschafft hat, 
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b) die Unterkunft im Zusammenhang mit Umbau, Erweiterungs-, Erneuerungs- oder 
Instandsetzungsarbeiten geräumt werden muss, 

 
c) die eingewiesene Person die Unterkunft nicht selbst bewohnt, sie ohne schriftliche 

Zustimmung nicht mehr ausschließlich als Unterkunft nutzt oder sie nur zur Auf-
bewahrung von Hausrat verwendet, 

 
d) der eingewiesenen Person eine andere Unterkunft zugewiesen wird. 

 
§ 6 

Benutzung der überlassenen Räume und Hausrat 
 

(1) Die als Unterkunft überlassenen Räume dürfen nur von der/den eingewiesenen Per-
son(en) und nur zu Wohnzwecken benutzt werden. 
 

(2) Der Benutzer der Unterkunft ist verpflichtet, die ihm zugewiesenen Räume samt dem 
überlassenen Zubehör pfleglich zu behandeln, im Rahmen der durch ihre bestim-
mungsgemäße Verwendung bedingten Abnutzung instand zu halten und nach Been-
digung des Benutzungsverhältnisses in dem Zustand herauszugeben, in dem sie bei 
Beginn übernommen wurden. 
 

(3) Veränderungen an der zugewiesenen Unterkunft dürfen nur mit ausdrücklicher Zu-
stimmung des Amtes Eiderkanal vorgenommen werden. Der Benutzer ist im Übrigen 
verpflichtet, dem Amt Eiderkanal unverzüglich Schäden am Äußeren oder Inneren 
der Räume der Amtsunterkunft mitzuteilen. 
 

(4) Die Haltung von Tieren bedarf der vorherigen Zustimmung des Amtes Eiderkanal. 
 
Die Zustimmung wird nur erteilt, wenn der Benutzer erklärt, dass er die Haftung für 
alle Schäden, die durch das Halten eines Tieres verursacht werden können, ohne 
Rücksicht auf eigenes Verschulden übernimmt und das Amt Eiderkanal insofern von 
Schadensersatzansprüchen freistellt. 
 

(5) Die Beauftragten des Amtes Eiderkanal sind berechtigt, die Unterkunft in angemes-
senen Abständen und nach Ankündigung werktags in der Zeit von 06:00 Uhr bis 
22:00 Uhr zu betreten. Bei Gefahr im Verzug kann die Unterkunft jederzeit ohne An-
kündigung betreten werden. 

 
§ 7 

Instandhaltung der Unterkunft 
 

(1) Der Benutzer verpflichtet sich, für eine ordnungsgemäße Reinigung, ausreichendes 
Lüften und Heizen der überlassenen Unterkunft zu sorgen. 
 

(2) Zeigt sich ein wesentlicher Mangel der Unterkunft oder wird eine Vorkehrung zum 
Schutze dieser oder des Grundstücks gegen eine nicht vorhersehbare Gefahr erfor-
derlich, so hat der Benutzer dies dem Amt Eiderkanal unverzüglich anzuzeigen. 
 

(3) Der Benutzer haftet für Schäden, die durch schuldhafte Verletzung der ihm obliegen-
den Sorgfalts- und Anzeigepflicht entstehen, besonders wenn technische Anlagen 
und andere Einrichtungen unsachgemäß gelüftet, geheizt oder nicht gegen Frost ge-
schützt werden. Der Benutzer haftet auch für das Verschulden von Haushaltsangehö-
rigen und Dritten, die sich mit seinem Willen in der Amtsunterkunft aufhalten. Schä-
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den und Verunreinigungen, für die der Benutzer haftet, kann das Amt Eiderkanal auf 
Kosten des Benutzers beseitigen lassen (Ersatzvornahme). 
 

(4) Das Amt Eiderkanal wird die Amtsunterkunft in einem ordnungsgemäßen Zustand 
erhalten. 
 

(5) Der Benutzer ist nicht berechtigt, auftretende Mängel auf Kosten des Amtes Eiderka-
nal zu beseitigen oder beseitigen zu lassen. 

 
§ 8 

Rückgabe der Unterkunft 
 

Bei Beendigung des Benutzungsverhältnisses hat der Benutzer die Unterkunft vollstän-
dig geräumt und sauber zurückzugeben. 
 

§ 9 
Haftung und Haftungsausschluss 

 
(1) Der Benutzer haftet vorbehaltlich spezieller Regelungen in dieser Satzung für die von 

ihm verursachten Schäden. 
 

(2) Die Haftung des Amtes Eiderkanal, seiner Organe und Mitarbeiter gegenüber den 
Benutzern und Besuchern werden auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. 
 

(3) Für Schäden, die sich der Benutzer der Unterkunft bzw. deren Besucher selbst bzw. 
gegenseitig zufügen, übernimmt das Amt Eiderkanal keine Haftung. 

 
§ 10 

Verwaltungszwang 
 
Räumt ein Benutzer seine Unterkunft nicht, obwohl gegen ihn eine bestandskräftige oder 
vorläufig vollstreckbare Umsetzungsverfügung vorliegt, so kann die Umsetzung durch 
unmittelbaren Zwang vollzogen werden. Dasselbe gilt für die Räumung der Unterkunft 
nach Beendigung des Benutzungsverhältnisses durch schriftliche Verfügung. 
 
 

III. Gebühren für die Benutzung der Amtsunterkunft 
 
 

§ 11 
Gebührengegenstand 

 
Für die Benutzung der in der Amtsunterkunft in Anspruch genommenen Räume werden 
Benutzungsgebühren erhoben. 
 

§ 12 
Gebührenschuldner 

 
Gebührenschuldner ist jeder Bewohner der Amtsunterkunft. Gemeinsame Bewohner 
haften als Gesamtschuldner. 
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§ 13 
Höhe der Gebühren 

 
(1) Die Benutzungsgebühr für die Nutzung der Räumlichkeiten in der Amtsunterkunft in 

Osterrönfeld, Grüner Kamp 36, staffelt sich entsprechend der Raumgrößen wie folgt: 
 

je 1-Zimmer-Appartment mit einer Größe von 22,00 m² = 290,00 EUR, 
je 2-Zimmer-Appartment mit einer Größe von 46,43 m² = 330,00 EUR, 
je 3-Zimmer-Appartment mit einer Größe von 70,02 m² = 400,00 EUR, 

 
(2) Daneben werden monatliche Pauschalen festgesetzt für die: 

 
Betriebskosten (Allgemeinstrom, Wasser, Abwasser, Versicherung, Grundsteuer, 
Schornsteinfeger, Wartungskosten und Abfallbeseitigung) in Höhe von: 

 
je 1-Zimmer-Appartment mit einer Größe von 22,00 m² = 58,00 EUR, 
je 2-Zimmer-Appartment mit einer Größe von 46,43 m² = 75,00 EUR, 
je 3-Zimmer-Appartment mit einer Größe von 70,02 m² = 96,50 EUR, 
 
Heizkosten in Höhe von: 
 
je 1-Zimmer-Appartment mit einer Größe von 22,00 m² =   65,00 EUR, 
je 2-Zimmer-Appartment mit einer Größe von 46,43 m² =   85,00 EUR, 
je 3-Zimmer-Appartment mit einer Größe von 70,02 m² = 110,00 EUR und für 
 
Stromkosten in Höhe von: 
 
je 1-Zimmer-Appartment mit einer Größe von 22,00 m² = 35,00 EUR, 
je 2-Zimmer-Appartment mit einer Größe von 46,43 m² = 50,00 EUR, 
je 3-Zimmer-Appartment mit einer Größe von 70,02 m² = 70,00 EUR. 
 
Bei Nutzung bestimmter Flächen durch mehrere Nutzer wird die entsprechende Flä-
che anteilig berücksichtigt. Bei einer tageweisen Benutzung wird für jeden Tag der 
Benutzung 1/30 der monatlichen Benutzungsgebühr berechnet. 

  
(3) Bei einer Unterbringung in von Dritten angemieteten oder sonst in Anspruch genom-

menen Unterkünften wird Nutzungsentschädigung in Höhe der entstehenden Kosten 
erhoben. 
 

(4) Eine vorübergehende Abwesenheit entbindet nicht von der Verpflichtung, die Gebüh-
ren zu entrichten. 

 
§ 14 

Beginn und Ende der Gebührenpflicht, Fälligkeit 
 

(1) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem Einzug in die Amtsunterkunft und endet mit Ab-
lauf des Tages, an dem der Auszug erfolgt. 
 

(2) Die Benutzungsgebühr ist durch den Benutzer innerhalb einer Woche nach der Ein-
weisung und in der Folgezeit jeweils zum 3. eines jeden Monats im Voraus zu ent-
richten. 
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§ 15 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2018 in Kraft. 

 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Benutzung der Gemeinschaftsunterkunft des 

Amtes Eiderkanal für Spätaussiedler, Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge und 
Obdachlose und die Erhebung von Benutzungsgebühren vom 20.11.2012 außer 
Kraft. 

 
 
Osterrönfeld, den 18.12.2017 
 
gez. Kläschen 
 
Raimer Kläschen 
Amtsvorsteher 
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1. Satzung zur Änderung der Satzung des Amtes Eiderkanal über die 
Entschädigung von Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten, Mitgliedern 

des Amtsausschusses und ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern 
(Entschädigungssatzung) 

 
 
Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein vom 
28.02.2003 (GVOBl. S. 57) i.V.m. § 24a der Amtsordnung für Schleswig-Holstein vom 
28.02.2003 (GVOBl. S. 112), der Landesverordnung über Entschädigungen in 
kommunalen Ehrenämtern (Entschädigungsverordnung – EntschVO -) vom 19. März 
2008 (GVOBl. S. 150) sowie des § 32 des Gesetzes über den Brandschutz und die 
Hilfeleistungen der Feuerwehren (Brandschutzgesetz - BrSchG) vom 10. Februar 1996 
(GVOBl. S. 200), jeweils in der derzeit geltenden Fassung, wird nach Beschluss des 
Amtsausschusses vom 12. Dezember 2017 folgende 1. Satzung zur Änderung der 
Satzung des Amtes Eiderkanal über die Entschädigung von Ehrenbeamtinnen und 
Ehrenbeamten, Mitgliedern des Amtsausschusses und ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen 
und Bürgern (Entschädigungssatzung) erlassen: 
 
 

Artikel 1 
 

(1) § 2 Abs. 4 wird wie folgt neu gefasst:. 
 
„Ausschussvorsitzende, und bei deren Verhinderung deren Stellvertretungen, 
erhalten nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung für jede von ihnen 
geleitete Ausschusssitzung zusätzlich ein Sitzungsgeld in Höhe des Höchstsatzes 
der Verordnung.“ 

 
(2) § 2 Abs. 5 Satz 4 wird gestrichen. 

 
(3) In § 2 Abs. 5 werden die folgenden neuen Sätze 4 bis 6 angefügt: 

 
„Die Verdienstausfallentschädigung beträgt höchstens 25 Euro für jede 
angefangene Stunde und höchstens 200 Euro je Tag. Wird nachgewiesen, dass 
der Verdienstausfall die Entschädigung übersteigt, wird als Tagessatz der 
dreihundertste Teil der Jahreseinkünfte bis zum Höchstbetrag von 250 Euro je 
Tag erstattet. Der Berechnung sind die Einkünfte des letzten Kalenderjahres 
zugrunde zu legen, für das ein Nachweis erbracht werden kann.“ 

 
(4) In § 2 wird folgender neuer Abs. 10 eingefügt: 

 
„Verdienstausfallentschädigung für beruflich selbständige Mitglieder der 
Freiwilligen Feuerwehr 
 
Beruflich selbständige Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr erhalten auf Antrag 
für glaubhaft gemachten Verdienstausfall, der ihnen durch die Teilnahme an 
Einsätzen, Übungen und Lehrgängen entstanden ist, eine Entschädigung. 
Verdienst, der außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit hätte erzielt werden 
können, bleibt außer Betracht. Eine tägliche Arbeitszeit von acht Stunden wird als 
regelmäßig angesehen. Die Verdienstausfallentschädigung beträgt höchstens 25 
Euro für jede angefangene Stunde und höchstens 200 Euro je Tag. Wird 
nachgewiesen, dass der Verdienstausfall die Entschädigung übersteigt, wird als 
Tagessatz der dreihundertste Teil der Jahreseinkünfte bis zum Höchstbetrag von 
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250 Euro je Tag erstattet. Der Berechnung sind die Einkünfte des letzten 
Kalenderjahres zugrunde zu legen, für das ein Nachweis erbracht werden kann. 
Anstelle der Entschädigung nach Satz 1 können die notwendigen Kosten für eine 
Vertretung erstattet werden. Eine berufliche Nebentätigkeit begründet den 
Anspruch nach Satz 1 nicht.“ 

 
(5) In § 2 wird folgender neuer Abs. 11 eingefügt: 

 
„Aufwandsentschädigung für die Jugendfeuerwehrwartin oder den 
Jugendfeuerwehrwart 
 
Die Jugendfeuerwehrwartin oder der Jugendfeuerwehrwart erhält eine monatliche 
Aufwandsentschädigung in Höhe von 43 Euro. Die Stellvertreterin oder der 
Stellvertreter erhält eine Entschädigung in Höhe der Hälfte dieses Betrages.“ 

 
(6) In § 2 wird folgender neuer Abs. 12 eingefügt: 

 
„Aufwandsentschädigung für Beauftragte für eine besondere Aufgabe 
 
Vom Amtsausschuss bestellte Beauftragte für eine besondere Aufgabe erhalten 
eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 200 Euro. 

 
(7) Der bisherige Abs. 10 wird der neue Abs. 13 und wie folgt neu gefasst:. 

 
„Die sich aus den Abs. 3, 4, 5 und 10 ergebenden Beträge werden auf volle Euro 
abgerundet.“ 

 
 

Artikel 2 
 
Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2018 in Kraft. 
 
Osterrönfeld, den 18.12.2017 
 
gez. Kläschen 
 
(Raimer Kläschen) 
Amtsvorsteher 
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3. Satzung zur Änderung der Satzung über die Entschädigung von Ehrenbeamtin-
nen und Ehrenbeamten, Mitgliedern der Gemeindevertretung und ehrenamtlich 
tätigen Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Osterrönfeld, Kreis Rendsburg-
Eckernförde (Entschädigungssatzung) 
 
 
Aufgrund des § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. 
Januar 2003 (GVOBl. S. 57), der Landesverordnung über Entschädigungen in kommu-
nalen Ehrenämtern (Entschädigungsverordnung – EntschVO -) vom 19. März 2008 
(GVOBl. S. 150) sowie des § 32 des Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleis-
tungen der Feuerwehren (Brandschutzgesetz - BrSchG) vom 10. Februar 1996 (GVOBl. 
S. 200), jeweils in der derzeit geltenden Fassung, wird nach Beschlussfassung der Ge-
meindevertretung vom 7. Dezember 2017 die folgende 3. Satzung zur Änderung der 
Satzung über die Entschädigung von Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten, Mitgliedern 
der Gemeindevertretung und ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern der Ge-
meinde Osterrönfeld, Kreis Rendsburg-Eckernförde (Entschädigungssatzung) erlassen: 
 
 

Artikel 1 
 

(1) In § 2 wird der folgende neue Absatz 13 eingefügt: 
 

„Entschädigung Gerätewartin oder Gerätewart 
 

Die erste Gerätewartin oder der erste Gerätewart erhält für die Wartung und Pfle-
ge von Fahrzeuge eine Entschädigung. Diese beträgt für die folgenden Fahrzeug-
typen monatlich: 

 
- Einsatzleitwagen ELW 1, Mehrzweckfahrzeuge   23 Euro 

und Mannschaftstransportfahrzeuge 
 

- Tragkraftspritzenfahrzeuge TSF     36 Euro 
 

- Tragkraftspritzenfahrzeuge TSF-W, StLF 10/6   38 Euro 
 

- Löschgruppenfahrzeug LF 10/6, LF 10, HLF 10   61 Euro 
 

- Löschgruppenfahrzeug LF 20/16, LF 20, HLF 20   74 Euro 
 

- Tanklöschfahrzeug TLF 16/24-Tr, TLF 2000, TLF 3000  44 Euro 
 

- Tanklöschfahrzeug TLF 16/25, TLF 4000    52 Euro 
 

- Gerätewagen GW-L 2       61 Euro. 
 

Die stellvertretende Gerätewartin oder der stellvertretende Gerätewart erhält eine 
Entschädigung in Höhe der Hälfte dieser Beträge.“ 
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(2) In § 2 wird der folgende neue Absatz 14 eingefügt: 
 

„Entschädigung Jugendwartin oder Jugendwart 
 

Die Jugendwartin oder der Jugendwart erhält eine monatliche Aufwandsentschä-
digung in Höhe von 43 Euro. Die Stellvertreterin oder der Stellvertreter erhält eine 
Entschädigung in Höhe der Hälfte dieses Betrages.“ 

 
(3) Der bisherige Absatz 13 wird der neue Absatz 15. 

 
 

Artikel 2 
 
Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2018 in Kraft. 
 
 
Osterrönfeld, den 19.12.2017 
 
gez. Sienknecht 
 
(Bernd Sienknecht) 
Bürgermeister 
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S A T Z U N G 
der Gemeinde Osterrönfeld 

über die Erhebung von Beiträgen 
für die Herstellung, den Ausbau, die Erneuerung und den Umbau von 

Straßen, Wegen und Plätzen 
(Straßenbaubeitragssatzung) 

 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) und der §§ 1, 2 
und 8 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG), beide in 
der jeweils geltenden Fassung, wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertre-
tung vom 28.09.2017 folgende Satzung erlassen: 

 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Zur Deckung des Aufwandes für die Herstellung, den Ausbau, die Erneuerung und 

den Umbau  
 

a) von vorhandenen Ortsstraßen im Sinne des § 242 BauGB, 
 
b) von nach den §§ 127 ff. BauGB erstmalig hergestellten Straßen, Wegen und 

Plätzen und 
 
c) von nicht zum Anbau bestimmten öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen 

 
als öffentliche Einrichtung erhebt die Gemeinde Beiträge nach § 8 KAG von den 
Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümern und von den zur Nut-
zung an diesen Grundstücken dinglich Berechtigten, denen die Herstellung, der 
Ausbau, die Erneuerung und der Umbau Vorteile bringt. 

 
(2) Für Immissionsschutzanlagen, selbständige Park- und Abstellflächen sowie selb-

ständige Grünflächen werden aufgrund einer besonderen Satzung Beiträge erho-
ben. 
 

 
§ 2 

Beitragsfähiger Aufwand 
 

(1) Zum Aufwand, der durch Beiträge gedeckt wird, gehören nach Maßgabe des Bau-
programms die tatsächlichen Kosten insbesondere für 

 
1. den Erwerb der erforderlichen Grundflächen einschließlich der der beitragsfähi-

gen Maßnahme zuzuordnenden Ausgleichs- und Ersatzflächen; hierzu gehört 
auch der Wert der von der Gemeinde aus ihrem Vermögen eingebrachten Flä-
chen im Zeitpunkt der Bereitstellung einschließlich der Kosten der Bereitstellung. 

 
2. die Freilegung der Flächen; 
 
3.  den Straßen-, Wege- und Platzkörper einschließlich Unterbau, Oberfläche, not-

wendige Erhöhungen oder Vertiefungen, die Anschlüsse an andere Straßen, 
Wege und Plätze, insbesondere für 

 
a) die Fahrbahn, 
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b) die Gehwege, 
 
c) die Rinnen- und Randsteine, auch wenn sie höhengleich zu den umgeben-

den Flächen ausgebildet sind, 
 
d)  die Park- und Abstellflächen, 
 
e) die Radwege, 
 
f) die kombinierten Geh- und Radwege, 
 
g) die unbefestigten Rand- und Grünstreifen, das Straßenbegleitgrün in Form 

von Bäumen, Sträuchern, Rasen- und anderen Grünflächen sowie die Her-
richtung der Ausgleichs- und Ersatzflächen, die der Maßnahme zuzuordnen 
sind, 

 
h) die Böschungen, Schutz- und Stützmauern, 
 
i) die Bushaltebuchten; 

 
4. die Beleuchtungseinrichtungen; 
 
5. die Entwässerungseinrichtungen; 
 
6. die Mischflächen, Fußgängerzonen und verkehrsberuhigten Bereiche einschließ-

lich Unterbau, Oberfläche sowie notwendige Erhöhungen und Vertiefungen sowie 
Anschlüsse an andere Straßen-, Wege- oder Platzeinrichtungen; 

 
7. die Möblierung einschließlich Blumenkübel, Sitzbänke, Brunnenanlagen, Absper-

reinrichtungen, Zierleuchten, Anpflanzungen und Spielgeräte, soweit eine feste 
Verbindung mit dem Grund und Boden besteht. 

 
(2) Das Bauprogramm für die beitragsfähige Maßnahme kann bis zur Entstehung des 

Beitragsanspruchs geändert werden. 
 
(3) Zuwendungen aus öffentlichen Kassen sind nicht vom beitragsfähigen Aufwand ab-

zusetzen, sondern dienen der Finanzierung des Gemeindeanteils. Soweit die Zu-
wendungen über den Gemeindeanteil hinausgehen, mindern sie den Beitragsanteil, 
sofern sie nicht dem Zuwendungsgeber zu erstatten sind. Andere Bestimmungen 
können sich aus dem Bewilligungsbescheid oder aus gesetzlich festgelegten Bedin-
gungen für die Bewilligung von Zuwendungen ergeben. 

 
(4) Aufwendungen für die Fahrbahnen der Ortsdurchfahrten von Bundes-, Landes- und 

Kreisstraßen sind nur beitragsfähig, soweit die Gemeinde Baulastträger ist. 
 
(5) Die Kosten für die laufende Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze sowie all-

gemeine Verwaltungskosten gehören nicht zum Aufwand, für den Beiträge erhoben 
werden. 

 
(6) Mehrkosten für zusätzlich oder stärker auszubauende Grundstückszufahrten im öf-

fentlichen Verkehrsraum sind keine beitragsfähigen Aufwendungen, sondern von 
der jeweiligen Grundstückseigentümerin bzw. vom jeweiligen Grundstückseigentü-
mer zu erstatten. 
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§ 3 
Beitragspflichtige / Beitragspflichtiger 

 
Beitragspflichtig sind Eigentümerin oder Eigentümer des Grundstücks und zur Nutzung 
am Grundstück dinglich Berechtigte im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbe-
scheides. Mehrere Beitragspflichtige sind Gesamtschuldner. Bei Wohnungs- und Teilei-
gentum sind die Wohnungs- und Teileigentümerinnen bzw. Wohnungs- und Teileigen-
tümer entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 

 
 

§ 4 
Vorteilsregelung, Gemeindeanteil 

 
(1) Von dem beitragsfähigen Aufwand (§ 2) werden folgende Anteile auf die Beitrags-

pflichtigen umgelegt (Beitragsanteil). 
 

Teileinrichtungen 
der Straße Straßenkategorien Beitragsanteil 

Fahrbahn, Böschun-
gen, Schutz- und 
Stützmauern 
(§ 2 Abs. 1 Ziff. 3 a 
und h) 

Anliegerstraßen 70 v.H. 
Haupterschließungsstra-
ßen 45 v.H. 

Hauptverkehrsstraßen 30 v.H. 

 

Radwege 
(§ 2 Abs. 1 Ziff. 3 e) 

Anliegerstraßen 70 v.H. 
Haupterschließungsstra-
ßen 50 v.H. 

Hauptverkehrsstraßen 30 v.H. 
 

Kombinierte Geh- 
und 
Radwege 
(§ 2 Abs. 1 Ziff. 3 f) 

Anliegerstraßen 70 v.H. 
Haupterschließungsstra-
ßen 60 v.H. 

Hauptverkehrsstraßen 40 v.H. 
 

Bushaltebuchten 
(§ 2 Abs. 1 Ziff. 3 i) 

Anliegerstraßen 70 v.H. 
Haupterschließungsstra-
ßen 50 v.H. 

Hauptverkehrsstraßen 35 v.H. 
 

Straßenentwässe-
rung und Straßenbe-
leuchtung 
(§ 2 Abs. 1 Ziff. 4 und 
5) 

Anliegerstraßen 70 v.H. 

Haupterschließungsstra-
ßen 60 v.H. 

Hauptverkehrsstraßen 40 v.H. 

 
Gehwege, Rinnen- 
und Randsteine, 
Park- und Abstellflä-

Anliegerstraßen 70 v.H. 
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chen, Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnah-
men sowie der Rand- 
und Grünstreifen inkl. 
Straßenbegleitgrün 
(§ 2 Abs. 1 Ziff. 3 b, 
c, d, g) 

Haupterschließungsstra-
ßen 60 v.H. 

Hauptverkehrsstraßen 50 v.H. 

 

Mischflächen 
(§ 2 Abs. 1 Ziff. 6) 

Anliegerstraßen 70 v.H. 
Haupterschließungsstra-
ßen 60 v.H. 

Hauptverkehrsstraßen 45 v.H. 
 

Fußgängerzonen 
(§ 2 Abs. 1 Ziff. 6)  45 v.H. 

 

Verkehrsberuhigter 
Bereich  
(§ 2 Abs. 1 Ziff. 6) 

 70 v.H. 

 
Grunderwerb, Freilegung und Möblierung (§ 2 Abs. 1 Ziff. 1, 2 und 7) werden den 
beitragsfähigen Teilanlagen bzw. Anlagen (§ 2 Abs. 1 Ziff. 3 bis 6) entsprechend 
zugeordnet. 

 
(2) Anliegerstraßen sind Straßen, Wege und Plätze, die überwiegend dem Anliegerver-

kehr dienen. Haupterschließungsstraßen sind Straßen, Wege und Plätze, die im 
Wesentlichen dem innerörtlichen Verkehr, überwiegend der Verbindung von Ortstei-
len und anderen Verkehrswegen dienen. Hauptverkehrsstraßen sind Straßen, Wege 
und Plätze, die im Wesentlichen dem durchgehenden innerörtlichen Verkehr oder 
dem überörtlichen Durchgangsverkehr zu und von Nachbargemeinden dienen. 
Radwege und kombinierte Geh- und Radwege werden nach dem Verkehrsaufkom-
men gesondert als Anliegerwege, Haupterschließungswege oder Hauptverkehrswe-
ge für den Fahrradverkehr beurteilt. 

 
(3) Endet eine Straße oder ein Weg mit einem Wendeplatz oder sind Abbiegespuren 

angelegt, so vergrößern sich dafür die in Abs. 1 Ziff. 1 angegebenen Maße um die 
Hälfte, im Bereich eines Wendeplatzes auf mindestens 18 m. Die Maße gelten nicht 
für Aufweitungen im Bereich von Einmündungen. 

 
(4) Die Anteile am beitragsfähigen Aufwand, die nicht nach Absatz 1 umgelegt werden, 

werden als Abgeltung des öffentlichen Interesses von der Gemeinde getragen (Ge-
meindeanteil). 

 
 

§ 5 
Abrechnungsgebiet 

 
(1) Das Abrechnungsgebiet bilden die gesamten Grundstücke, denen von der Straße, 

dem Weg oder Platz als öffentlicher Einrichtung (§ 1) Zugangs- oder Anfahr- oder 
Zufahrtmöglichkeit verschafft wird (erschlossene Grundstücke im weiteren Sinne). 
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(2) Wird ein Abschnitt gebildet, so besteht das Abrechnungsgebiet aus den durch den 
Abschnitt erschlossenen Grundstücken. 

 
 

§ 6 
Beitragsmaßstab 

 
(1) Der Beitragsanteil wird nach der gewichteten Grundstücksfläche auf die Grundstü-

cke im Abrechnungsgebiet (§ 5) verteilt. 
 
(2) Für die Ermittlung der Grundstücksfläche gilt: 
 

1. Soweit Grundstücke im Bereich eines Bebauungsplanes (§ 30 BauGB), einer 
Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB oder in einem Gebiet, für das die Gemeinde 
beschlossen hat, einen Bebauungsplan aufzustellen (§ 33 BauGB), liegen, wird 
die Fläche, auf die der Bebauungsplan bzw. der Bebauungsplanentwurf die bau-
liche, gewerbliche, industrielle oder vergleichbare Nutzungsfestsetzung bezieht, 
in vollem Umfang (Vervielfältiger 1,0) berücksichtigt. Ist das Grundstück über die 
Grenze des Bebauungsplans hinaus baulich, gewerblich, industriell oder ver-
gleichbar genutzt, gelten die Regelungen für die über die Tiefenbegrenzung nach 
Abs. 2 Ziff. 2 Satz 2 hinausgehende Nutzung entsprechend. Für Grundstücke 
oder Teile der Grundstücksfläche, auf die der Bebauungsplan die bauliche, ge-
werbliche, industrielle oder vergleichbare Nutzungsfestsetzung nicht bezieht und 
die nicht so genutzt werden, gilt ein Vervielfältiger von 0,03. 

 
2. Liegt ein Grundstück nicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes, aber im 

unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB) oder im Geltungsbereich einer Satzung 
nach § 35 Abs.6 BauGB (Außenbereichssatzung) oder wird es von einem Plan-
feststellungsverfahren erfasst (§ 38 BauGB), wird die Grundstücksfläche, die 
baulich, gewerblich, industriell oder vergleichbar genutzt wird oder genutzt wer-
den kann, in vollem Umfang (Vervielfältiger 1,0) berücksichtigt. Als Fläche in die-
sem Sinne gilt die Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 40 m (Tiefenbegren-
zungsregelung). Ist das Grundstück über die Tiefenbegrenzungsregelung hinaus 
baulich, gewerblich, industriell oder vergleichbar genutzt, wird die Fläche bis zum 
Ende dieser Nutzung zugrunde gelegt. Als Bebauung in diesem Sinne gelten 
nicht untergeordnete Baulichkeiten wie z.B. Gartenhäuser, Schuppen, Ställe für 
die Geflügelhaltung für den Eigenverbrauch und dgl., wohl aber Garagen. Für die 
vorstehenden Regelungen dient zur Abgrenzung der baulich, gewerblich, indust-
riell oder vergleichbar genutzten Grundstücksfläche eine Linie im gleichmäßigen 
Abstand von der Straße, dem Weg oder dem Platz. 

 
Der Abstand wird 

 
a) bei Grundstücken, die an die Straße, den Weg oder Platz angrenzen, von der 

Straßengrenze aus gemessen, 
 

b) bei Grundstücken, die mit der Straße, dem Weg oder dem Platz nur durch 
eine Zuwegung verbunden sind, vom Ende der Zuwegung an gemessen. 

 
Die über die nach den vorstehenden Tiefenbegrenzungsregelungen hinaus ge-
henden Flächen des Grundstücks, die nicht baulich, gewerblich, industriell oder 
vergleichbar genutzt werden oder genutzt werden können, werden mit dem Ver-
vielfältiger 0,03 angesetzt. 
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3. a) Für bebaute Grundstücke im Außenbereich (§ 35 BauGB) wird als Grund-
stücksfläche für den bebauten Teil die mit Gebäuden überbaute Fläche vervielfäl-
tigt mit 1,0, der übrige, nach Abzug des Produkts verbleibende Teil der Grund-
stücksfläche wird mit dem Vervielfältiger 0,03 berücksichtigt; höchstens wird die 
tatsächliche Grundstücksfläche berücksichtigt. 

 
b) Der unbebaute gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutzte Teil 
von Grundstücken im Außenbereich wird mit dem Vervielfältiger 1,0, der übrige 
Teil der Grundstücksfläche wird mit dem Vervielfältiger 0,03 berücksichtigt; das 
gilt auch, wenn die Nutzung durch gesonderten Bebauungsplan festgesetzt ist. 
Als Nutzung in ähnlicher Weise gelten insbesondere Schulhöfe, Flächen von 
Kompostieranlagen, Abfallbeseitigungsanlagen, Flächen für Versorgungsanla-
gen, insbesondere Photovoltaikanlagen, Biogasanlagen, Stellplätze und Kiesgru-
ben. 

 
c) Für alle anderen unbebauten Grundstücke im Außenbereich, insbesondere 
landwirtschaftlich genutzte, wird die Grundstücksfläche mit dem Vervielfältiger 
0,03 angesetzt. 
 

4. Anstelle der in Ziff. 1 bis 3 geregelten Vervielfältiger wird die (bebaute und unbe-
baute) Grundstücksfläche bei nachfolgenden Funktionen in den Fällen der Ziff. 1 
aufgrund der zulässigen, in den Fällen der Ziff. 2 und 3 aufgrund der tatsächli-
chen Nutzungen nach nachstehender Tabelle angesetzt: 

 
a) Friedhofsgrundstücke, auch wenn sie mit einer Kirche oder Kapelle bebaut 

sind, 0,4 
 
b) Sportplätze 0,4 
 
c) Kleingärten 0,4 
 
d) Freibäder 0,4 
 
e) Campingplätze 0,7 
 
f) Wald im Sinne des Landeswaldgesetzes 0,015 
 
g) Teichanlagen, die zur Fischzucht dienen, 0,03 
 
h) Gartenbaubetriebe im Außenbereich 0,3 
 
i) Regenrückhaltebecken und Feuerlöschteiche 0,5 
 
j) Für Grundstücke mit Windkraftanlagen wird eine Fläche, die nach folgender 

Formel berechnet wird, zugrunde gelegt: 
 

𝐹𝐹 = 2𝑟𝑟 ×  𝐻𝐻𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 +  𝜋𝜋 ×  
𝑟𝑟
2

2
 

 
F ist dabei die Fläche des Grundstücks, die mit dem Vervielfältiger 1,0 be-
rücksichtigt wird; höchstens die tatsächliche Grundstücksfläche. Der übrige 
verbleibende Teil der Grundstücksfläche wird mit dem Vervielfältiger 0,035 
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berücksichtigt. Der Buchstabe r bezeichnet den größtmöglichen Radius des 
Rotors einer Windkraftanlage in Metern. Der Buchstabe HNabe bezeichnet die 
Nabenhöhe einer Windkraftanlage mit dem größtmöglichen Rotorradius. Die 
Bezeichnung π bezeichnet die entsprechende mathematische Größe. 

 
k) Grundstücke oder Grundstücksteile, die als geschützte Teile von Natur und 

Landschaft nach § 19 Abs. 7 Landesnaturschutzgesetz beschrieben sind, 
Grundstücke oder Flächen auf Grundstücken, die durch Festsetzungen zum 
Ausgleich im Sinne von § 1 a Abs. 3 Baugesetzbuch in Anspruch genommen 
sind, sowie Moorflächen, 0,015. 

 
(3) Für die Ermittlung des unterschiedlichen Maßes der Nutzung wird die nach Absatz 2 

ermittelte Grundstücksfläche, ohne die mit dem Faktor 0,03 berücksichtigten Flä-
chen, 

 
1. vervielfacht mit: 
 

a) 1,0 bei einer Bebaubarkeit mit einem Vollgeschoss 
 
b) 1,5 bei einer Bebaubarkeit mit zwei Vollgeschossen 
 
c) 2,0 bei einer Bebaubarkeit mit drei Vollgeschossen 
 
d) 2,5 bei einer Bebaubarkeit mit vier oder fünf Vollgeschossen 
 
e) 3,0 bei einer Bebaubarkeit mit sechs oder mehr Vollgeschossen. 

 
2. Für Grundstücke, die von einem Bebauungsplan, einer Satzung nach § 34 Abs. 4 

BauGB oder einem Bebauungsplanentwurf erfasst sind, ergibt sich die Zahl der 
Vollgeschosse wie folgt: 

 
a) Ist die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt, aus der höchstzulässigen Zahl der 

Vollgeschosse. Sind für Teile der Grundstücksfläche unterschiedliche Vollge-
schoßzahlen festgesetzt, werden die jeweiligen Teilflächen gesondert be-
rechnet. Das gilt entsprechend, wenn die unterschiedlichen Festsetzungen 
sich auf die zulässige Grundfläche beziehen; die Grundstücksfläche wird 
entsprechend den Anteilen der Grundfläche aufgeteilt. 

b) Sind nur Baumassenzahlen festgesetzt, gilt die tatsächliche Zahl der Vollge-
schosse; bei unbebauten Grundstücken ist ein Vollgeschoß anzusetzen. 

 
c) Ist nur die zulässige Höhe von baulichen Anlagen festgesetzt, gilt als Zahl 

der Vollgeschosse die höchstzulässige Höhe geteilt durch 2,3 m, wobei 
Bruchzahlen auf volle Zahlen kaufmännisch abgerundet werden. Bei Wind-
kraftanlagen gilt die Nabenhöhe als zulässige Höhe der baulichen Anlage. 

 
Ist tatsächlich eine höhere als die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse zugelas-
sen oder vorhanden, ist diese zugrunde zu legen; das gilt entsprechend, wenn 
die höchstzulässige Gebäudehöhe überschritten wird. 

 
3. Für Grundstücke oder Grundstücksteile, soweit sie von einem Bebauungsplan 

nicht erfasst sind oder für Grundstücke oder Grundstücksteile, für die ein Bebau-
ungsplan die Zahl der Vollgeschosse, die Baumassenzahl oder die Gebäudehö-
he nicht festsetzt, ergibt sich die Zahl der Vollgeschosse 

 

7 
460



a) bei bebauten Grundstücken aus der Höchstzahl der tatsächlich vorhandenen 
Vollgeschosse; 

 
b) bei unbebauten aber bebaubaren Grundstücken aus der Zahl der auf den 

Grundstücken zulässigen Vollgeschosse; 
 
c) bei Kirchengrundstücken sowie Grundstücken, auf denen keine Bebauung 

zulässig ist, die aber gewerblich oder industriell genutzt werden können, wird 
ein Vollgeschoss zugrunde gelegt; 

 
d) bei Grundstücken, auf denen Garagen oder Stellplätze zulässig oder vorhan-

den sind, wird die tatsächlich vorhandene Zahl der Geschosse, mindestens 
ein Vollgeschoss, zugrunde gelegt; das gilt für Tiefgaragen entsprechend. 

 
e) für Windkraftanlagen gilt Abs. 3 Nr. 2 Buchstabe c) entsprechend.  

 
Vollgeschosse i.S. der vorstehenden Regelungen sind nur Vollgeschosse i.S. der 
Landesbauordnung. Ergibt sich aufgrund alter Bausubstanz, dass kein Geschoss 
die Voraussetzungen der Landesbauordnung für ein Vollgeschoss erfüllt, wird ein 
Vollgeschoss zugrunde gelegt. 

 
(4) Für 
 

a) Grundstücke in Kern-, Gewerbe-, Industrie- oder sonstigen Sondergebieten  
(§ 11 BauNVO) [gebietsbezogener Artzuschlag] sowie 

 
b) Grundstücke in anderen Gebieten und im Außenbereich, die überwiegend ge-

werblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutzt werden [grundstücksbezoge-
ner Artzuschlag], 

 
werden die nach Abs. 3 Ziff. 1 bis 3 ermittelten Flächen (also ohne die mit dem Fak-
tor 0,03 angesetzten Flächen) um 50 v.H. erhöht. 
 
Ob ein Grundstück, das sowohl Wohnzwecken als auch gewerblichen Zwecken 
dient, überwiegend im Sinne des Satzes 1 Buchstabe b) genutzt wird, bestimmt sich 
nach dem Verhältnis, in dem die Nutzung der Geschossflächen zueinander steht. 
 
Hat die gewerbliche Nutzung des Gebäudes nur untergeordnete Bedeutung und be-
zieht sich die Nutzung überwiegend auf die Grundstücksfläche (z.B. Fuhrunterneh-
men, Betrieb mit großen Lagerflächen u.ä.), so ist für die Beurteilung der überwie-
genden Nutzung anstelle der Geschossfläche von der Grundstücksfläche auszuge-
hen. 
 
Bei unbebauten gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutzten Grundstü-
cken im Sinne von Abs. 2 Nr. 3 Buchstabe b) wird die so genutzte Teilfläche mit 
dem Zuschlag nach Satz 1 angesetzt. 
 

(5) Grundstücke, die durch mehrere Straßen, Wege und Plätze erschlossen werden 
(Eckgrundstücke), sind für alle Straßen, Wege und Plätze beitragspflichtig. Der sich 
nach § 6 Abs. 2 bis 4 ergebende Beitrag wird nur zu zwei Dritteln erhoben. Den üb-
rigen Teil trägt die Gemeinde. Die vorstehenden Regelungen gelten nicht, wenn die 
Gemeinde für die zweite Straße keine Baulast an der Fahrbahn hat, sowie ebenfalls 
nicht für Grundstücke in Kern-, Gewerbe-, Industrie- oder sonstigen Sondergebieten 
(§ 11 BauNVO) sowie für Grundstücke in anderen Gebieten und im Außenbereich, 
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die überwiegend gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutzt werden; 
Abs. 4 Sätze 2, 3 und 4 gelten entsprechend. 

 
(6) Liegt ein Grundstück zwischen zwei Straßen, Wegen oder Plätzen, so ist Absatz 5 

entsprechend anzuwenden. 
 
 

§ 7 
Entstehung der Beitragspflicht 

 
Die Beitragspflicht entsteht mit dem Abschluss der beitragsfähigen Maßnahme entspre-
chend dem Bauprogramm. Bei einer Kostenspaltung entsteht der Teilanspruch mit dem 
Abschluss der Teilmaßnahme und dem Ausspruch der Kostenspaltung.  

 
 

§ 8 
Kostenspaltung 

 
Die Gemeinde kann die Erhebung von Beiträgen ohne Bindung an eine bestimmte Rei-
henfolge getrennt für jede Teileinrichtung oder zusammen für mehrere Teileinrichtun-
gen selbständig anordnen. Teileinrichtungen sind: 
 

1. die Fahrbahn einschließlich der Park- und Abstellflächen, der Rinnen- und 
Randsteine sowie der Bushaltebuchten, 
 

2. die Radwege, 
 

3. die Gehwege, 
 

4. die Beleuchtungseinrichtungen, 
 

5. die Straßenentwässerung, 
 

6. die Möblierung von Straßen-, Wege- und Platzkörpern, 
 

7. die kombinierten Geh- und Radwege und 
 

8. die Mischflächen. 
 
Aufwendungen für den Grunderwerb, die Freilegung und das Straßenbegleitgrün wer-
den den Teilanlagen entsprechend zugeordnet. Unbefestigte Rand- und Grünstreifen 
sowie Böschungen, Schutz- und Stützmauern gehören jeweils zu den unmittelbar an-
grenzenden Teilanlagen. 
 
 

§ 9 
Beitragsbescheid 

 
(1) Sobald die Beitragspflicht entstanden ist (§ 7), werden die Beiträge durch schriftli-

chen Bescheid festgesetzt. 
 
(2) Der Beitragsbescheid enthält: 
 

1. Die Bezeichnung der Maßnahme, bei Kostenspaltung der Teilmaßnahme, für die 
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Beiträge erhoben werden, 
 
2. den Namen der / des Beitragspflichtigen, 
 
3. die Bezeichnung des Grundstückes, 
 
4. die Höhe des Beitrages und die Berechnungsgrundlagen, 
 
5. die Berechnung des Beitrages, 
 
6. die Angabe des Zahlungstermins, 
 
7. eine Rechtsbehelfsbelehrung. 

 
 

§ 10 
Vorauszahlungen 

 
Sobald mit der Ausführung einer Maßnahme begonnen wird, können angemessene Vo-
rauszahlungen bis zur Höhe des voraussichtlichen Beitrages verlangt werden. Voraus-
zahlungen können auch für die in § 8 aufgeführten Teilmaßnahmen verlangt werden.  

 
 

§ 11 
Fälligkeit 

 
(1) Der Beitrag wird einen Monat nach der Bekanntgabe des Bescheides fällig. Die 

Gemeinde kann auf Antrag Stundungen bewilligen. 
 
(2) Auf Antrag der Beitragsschuldnerinnen oder Beitragsschuldner wird der Beitrag ver-

rentet (§ 8 Abs. 9 KAG). Dafür wird der Beitrag durch schriftlichen Bescheid in eine 
Schuld umgewandelt, die in höchstens zwanzig Jahresleistungen zu entrichten ist. 
In dem Bescheid sind Höhe und Fälligkeit der Jahresleistung sowie der Zinssatz zu 
bestimmen. 

 
 

§ 12 
Ablösung 

 
Vor Entstehung der Beitragspflicht kann der Beitragsanspruch im Ganzen durch Vertrag 
zwischen Beitragspflichtigem und Gemeinde in Höhe des voraussichtlich entstehenden 
Anspruchs abgelöst werden. Für die Berechnung des Ablösebetrages gelten die Best-
immungen dieser Satzung. 

 
 

§ 13 
Datenverarbeitung 

 
Die Gemeinde wird im Rahmen der Berechnungen und Veranlagungen nach dieser 
Satzung personenbezogene Daten nutzen und verarbeiten. 
 
Zur Ermittlung der Beitragspflichtigen und zur Festsetzung der Beiträge im Rahmen der 
Veranlagung nach dieser Satzung ist die Erhebung folgender personenbezogener Da-
ten aus Datenbeständen, die der Gemeinde aus der Prüfung des gemeindlichen Vor-
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kaufsrechts nach §§ 24 bis 28 Baugesetzbuch (BauGB) bekannt geworden sind, aus 
dem beim Katasteramt geführten Liegenschaftskataster, aus den beim Grundbuchamt 
geführten Grundbüchern, aus den Baulastenverzeichnissen, aus den für die Gemeinde 
geführten Personenkonten und Meldedateien, bei der unteren Bauaufsichtsbehörde ge-
führten Bauakten sowie aus Gewerberegistern, den Kammerregistern und aus dem 
Handelsregister gem. § 13 in Verbindung mit § 11 Abs. 1 Nr. 2 des Landesdaten-
schutzgesetzes vom 09.02.2000 (GVOBl. Schl.-H. 2000, S. 169) in der aktuellen Fas-
sung durch die Gemeinde zulässig: 
 

Namen und Anschriften von Grundstückseigentümerinnen / Grundstückseigen-
tümern und künftigen Grundstückseigentümerinnen / Grundstückseigentümern, 
Grundbuchbezeichnung, Wegerechte, Eigentumsverhältnisse, Daten zur Ermitt-
lung von Beitragsbemessungsgrundlagen der einzelnen Grundstücke. 

 
Soweit zur Veranlagung zu Beiträgen nach dieser Satzung im Einzelfall erforderlich, 
dürfen auch weitere in den genannten Datenquellen vorhandene personenbezogene 
Daten erhoben werden. 
 
Die Daten dürfen von der datenverarbeitenden Stelle nur zum Zwecke der Beitragser-
hebung nach dieser Satzung weiterverarbeitet werden. Diese werden auf Datenträgern 
gespeichert. 

 
 

§ 14 
Inkrafttreten 

 
(1) Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 15.01.1998 außer Kraft. 
 
(3) Soweit Beitragsansprüche nach den bisher geltenden Satzungsregelungen entstan-

den sind, gelten die bisherigen Regelungen weiter. 
 
 
Osterrönfeld, den 19.12.2017 
 
gez. Sienknecht 
 
(Bernd Sienknecht) 
Bürgermeister 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Abbrennen von Feuerwerkskörpern 
 

Die bevorstehende Jahreswende veranlasst mich, auf die gesetzlichen Bestimmungen über 
den Verkauf und den Umgang mit Feuerwerkskörpern (pyrotechnische Gegenstände) der 
Klasse II (Raketen, Knallfrösche, Kanonenschläge etc.) hinzuweisen. 
 
Die 1. Verordnung zum Sprengstoffgesetz in Verbindung mit der Landesverordnung zur 
Ausführung des Sprengstoffrechts beinhalten Verbote. 
 
Danach ist folgendes zu beachten: 
 
Das Überlassen, insbesondere der Verkauf von Feuerwerkskörpern der Klasse II an 
Personen unter 18 Jahren ist verboten! Das Verbot erstreckt sich auch auf das 
Überlassen dieser Feuerwerkskörper von Eltern an Kinder und von älteren an jüngere 
Geschwister. 
 
Pyrotechnische Gegenstände der Klasse II dürfen im Jahr 2017 nur vom 29. Dezember 
bis 31. Dezember verkauft werden. 
 
Die Verwendung der pyrotechnischen Gegenstände der Klasse II ist nur am  
31. Dezember 2017 und am 1. Januar 2018 erlaubt. 
 
Es ist auch an diesen beiden Tagen nicht erlaubt, Feuerwerkskörper in der Nähe von 
Kirchen, Krankenhäusern, Kinder-, Alten- und Pflegeheimen sowie Reetdach- und 
Fachwerkhäusern zu verwenden. Nach der Verordnung des Amtes Eiderkanal über 
das Verbot des Abbrennens pyrotechnischer Gegenstände ist es darüber hinaus nicht 
erlaubt, in den Gemeinden des Amtes Eiderkanal, in einem Umkreis von 100 Metern 
um Grundstücke, auf denen reetgedeckte Gebäude stehen, Feuerwerkskörper in die 
Luft zu schicken. Das gilt natürlich auch auf diesen Anwesen selbst. 
 
Wiederholt ist es in der Vergangenheit zu erheblichen Personen- und Sachschäden durch 
Abbrennen von für den deutschen Markt nicht zugelassener Pyrotechnik gekommen. Diese 
sogenannten „Polenböller“ sind nicht durch die BAM geprüft und zugelassen! Da die 
Inhaltsstoffe nicht bekannt und daher die Wirkungsweise nicht einschätzbar ist, bestehen für 
den Nutzer und sein Umfeld ein hohes Verletzungsrisiko. 
 
Achten Sie daher beim Einkauf von Feuerwerkskörpern unbedingt auf das 
Zulassungszeichen BAM ! 
 
Ich mache ausdrücklich darauf aufmerksam, dass Zuwiderhandlungen gegen die o. g. 
Bestimmungen nach dem Sprengstoffgesetz eine Ordnungswidrigkeit darstellen und mit 
einer Geldbuße von bis zu 5.000,00 Euro geahndet werden können. 
 
Ich bitte um entsprechende Beachtung.    
 
 
 
AMT EIDERKANAL 
Der Amtsvorsteher 
als örtl. Ordnungsbehörde 
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Amt Eiderkanal • Schulstr. 36 • 24783 Osterrönfeld  
 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt Amt Eiderkanal 

 

 
 
Amtliche Bekanntmachung 
 
für die Gemeinde Schacht-Audorf 
 
(Bekanntmachungsblatt Nr. 49/2017) 
 

Ansprechpartner: Jördis Behnke 
Telefon:  04331 / 8471-36 
Telefax: 04331 / 8471-71 
Zimmer: 24 
EMail: j.behnke@amt-eiderkanal.de 
Internet: www.amt-eiderkanal.de 
Az./Id.-Nr.: 621.311 - JBE - 099912 
  
Öffnungszeiten: 
Mo, Mi u. Fr von 08.00 - 12.00 Uhr 
Di u. Do       von 14.00 - 17.30 Uhr 
im Übrigen nach Vereinbarung 
 
Osterrönfeld, den 21.12.2017 

Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung des Entwurfs  
des B- Planes Nr. 26 „SO Gastronomie am NOK-Fähranleger“  

der Gemeinde Schacht-Audorf gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der von der Gemeindevertretung in der Sitzung am 14.12.2017 gebilligte und zur Ausle-
gung bestimmte Entwurf des B-Planes Nr. 26 „SO Gastronomie am NOK-Fähranleger“ 
der Gemeinde Schacht-Audorf für das Gebiet südlich der Aussichtsplattform „Kiek ut“, 
nördlich des Fähranlegers „Schacht-Audorf“, westlich des Pendlerparkplatzes und der 
Kieler Straße und östlich des Nord-Ostsee-Kanals, betreffend einen Teilbereich des 
Flurstückes 39/9 der Flur 6 in der Gemarkung Schacht-Audorf, und die Begründung lie-
gen 
 

vom 05.01.2018 bis einschließlich 06.02.2018 
 
in der Amtsverwaltung des Amtes Eiderkanal in Osterrönfeld, Schulstraße 36, 24783 
Osterrönfeld, Zimmer 24 (2. OG), während der Öffnungszeiten (montags, mittwochs und 
freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 14.00 Uhr bis 
17.30 Uhr) öffentlich aus. Gem. § 4a Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) erfolgt die öffentli-
che Auslegung ergänzend auf elektronischem Wege. Der Inhalt dieser Bekanntmachung 
und die nach § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB auszulegenden Unterlagen sind daher zusätzlich im 
Internet unter der Adresse www.bob-sh.de/plan/B-Plan_26_SAD_2 eingestellt. 
 
Folgende umweltrelevanten Informationen sind verfügbar:  
 
(1) Flächennutzungsplan der Gemeinde Schacht-Audorf (2017) 
(2) Teilfortschreibung des Landschaftsplanes der Gemeinde Schacht-Audorf (2016) 
(3) Begründung zum Bebauungsplan Nr. 26 der Gemeinde Schacht- Audorf, unterteilt in: 

 
(3a) Teil A städtebaulicher Teil (ak-stadt-art, Stand 03.11.2017); 
(3b) Teil B Umweltbericht zum B- Plan Nr. 26 der Gemeinde Schacht-Audorf  
        (Büro für Landschaftsentwicklung GmbH, Stand 02.11.2017); 
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(4) Faunistische Potenzialabschätzung / Prüfung möglicher artenschutzrechtlicher Ver-
bote gem. § 44 BNatSchG im Rahmen des B-Planes Nr. 26 (Büro für Landschafts-
entwicklung GmbH, Stand März 2017); 

(5) Landschaftspflegerische Stellungnahme zur Herstellung eines geplantes Ökokontos 
für die Gemeinde Schacht-Audorf (Büro für Landschaftsentwicklung GmbH, Stand 
Januar 2014/August 2016) 

(6) Schalltechnisches Gutachten  aus der 1. Änderung des B-Planes Nr. 22 „Freizeit- 
und Tourismuseinrichtungen am NOK“ vom Schallschutzbüro dBCon aus Kaltenkir-
chen. (Gutachten Nr. (601) 1 1 06 16 (Rev. 02) vom 11.07.2016) 

(7) Abwägung über die eingegangenen Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung 
gem. § 4 Abs. 1 BauGB (ak-stadt-art Stand 03.11.2017) 

 
Übersicht über die relevanten umweltbezogenen Themen: 
 
Schutzgut:  Aussagen zum Thema:  Informationen finden 

sich in:  
Mensch und seine 
Gesundheit sowie 
die Bevölkerung 
insgesamt 

Auswirkungen auf die Gesundheit und Erholungsfunk-
tion, Erhöhung des Verkehrsaufkommens, Verbesse-
rung der touristischen Infrastruktur und Faktoren zur 
Standortwahl, vorhandene Raumnutzung, Auswirkun-
gen durch betriebsbedingten Lärm, Unfälle und Kata-
strophen 
→ Die Auswirkungen der durch die Planung bedingten 
Immissionen auf das Schutzgut „Mensch“ sind als ge-
ringfügig zu beurteilen, da durch die Planung nur eine 
geringe Mehrbelastung zu erwarten ist, die aufgrund 
der städtebaulich vorbelasteten Situation, durch die 
vom Schiffsverkehr und Fährbetrieb  verursachten 
Emissionen, eine untergeordnete Bedeutung einnimmt.  

(1), (2), (3a), (3b), (6) 
und (7) 

Tiere  Bestand und Bewertung vorkommender Arten, Verlust 
von Tierlebensräumen, Ausweichlebensräume 
→ Bei einer Umsetzung treten keine artenschutzrecht-
lichen Verbotstatbestände ein, sofern die benannten 
Auflagen und Fristen eingehalten werden. Das Vorha-
ben ist damit in Bezug auf die Verbote des § 44 (1) 
BNatSchG zulässig. Es sind von der Planung keine 
seltenen und / oder gesetzlich geschützten Tierarten 
betroffen. 

(1), (2), (3a), (3b), (4) 
und (7) 

Pflanzen  Bestandsaufnahme und Bewertung, Biotoptypen, Be-
einträchtigungen durch die Planung, Eingriffsminimie-
rung  
→ Die Ruderalflächen innerhalb des geplanten Sonsti-
gen Sondergebietes haben eine mittlere Bedeutung 
(Stufe 5).  Es sind von der Planung keine seltenen und 
/ oder gesetzlich geschützten Pflanzenarten betroffen. 
Die Baumgruppe im Bereich des Pendlerparkplatzes 
wird erhalten.  

(1), (2), (3a), (3b), (4) 
und (7) 

Biologische Vielfalt  Bestand, Bewertung, Beeinträchtigungen, Ausgleichs-
pflicht 
→ Inanspruchnahme von leicht reproduzierbare „Aller-
weltsbiotope“ wie Gras-Ruderalflur sowie artenarmer 
Rasen (Erweiterung des Parkplatzes) mit begrenztem 
ökologischen Wert. Der Eingriff wird als mittel bzw. 
gering eingestuft und ist ausgleichspflichtig. 
Es sind von der Planung keine seltenen und / oder 
geschützten Tier- und Pflanzenarten betroffen. Ausrei-
chende Ausweichflächen für die zurzeit in diesem Ge-
biet vorkommenden Tierarten in der unmittelbaren 
Umgebung vorhanden. 

(1), (2), (3b) und (4)  

Fläche und Boden  Bestand, Bewertung, Beeinträchtigungen, Inanspruch-
nahme,  Minimierungsmaßnahmen, Ausgleichsmaß-
nahmen, Altlasten  
→ Begrenzung der Gebietsgröße durch größtmögliche 
Ausnutzung der Flächen (flächensparendes Bauen); 

(1), (2), (3a), (3b), (5) 
und (7) 
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Festsetzungen von Minimierungs- und Ausgleichs-
maßnahmen. Hinweise zu Altlasten sind keine be-
kannt. 

Wasser  Bestand, Bewertung, Beeinträchtigungen von Oberflä-
chen- und Grundwasser. 
→ Die Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut 
„Grundwasser“ ist als gering einzustufen, da sich der 
Eingriff aufgrund der Größe des Plangebietes und der 
Gegebenheiten (Gefälle zum NOK) kaum auf den 
Grundwasserhaushalt auswirkt. Auf der überplanten 
Fläche befindet sich kein Oberflächengewässer. 
- Keine Kompensationsmaßnahmen notwendig- 

(1), (2), (3a), (3b) und 
(7) 

Klima und Luft Klima im Rendsburger Raum,  Niederschlagsmenge,  
vorhandene Luftverunreinigung, Auswirkung der Pla-
nung  
→ Veränderung der mikroklimatischen Situation von 
nachrangiger Bedeutung aufgrund der geringen Größe 
des Plangebietes. Mögliche Reduzierung des Aussto-
ßes von Treibhausgasen, bzw. Kompensation des 
Fahrzeugverkehrs der Gäste, durch Abnahme des 
Fahrzeugverkehrs der örtlichen Bevölkerung, die ver-
mutlich die geplante örtliche gastronomische Einrich-
tung häufiger in Anspruch nehmen als weiter entfernte 
Einrichtungen.    
- keine Kompensationsmaßnahmen notwendig- 

(1), (2), (3a) und (3b)  

Landschaft  Bewertung des Landschaftsraumes und der Bedeu-
tung für das Landschaftsbild, Vorbelastungen, Aus-
gleichsmaßnahmen 
→ geringe Bedeutung für das Landschaftsbild, hohe 
Vorbelastung.  Ausgleich  durch Erhalt der Baumgrup-
pe im Bereich des Pendlerparkplatzes und der Pflicht, 
Bäume neu anzupflanzen bzw. Baumbestand alterna-
tiv zu erhalten.   

(1), (2), (3a) und (3b)  

Kultur - und Sach-
güter  

Vorkommen von Kulturgütern, Bewertung der Auswir-
kung der Planung auf Kulturgüter, Hinweis auf archäo-
logisches Interessensgebiet. 
→ Mit archäologischer Substanz, d.h. mit archäologi-
schen Denkmalen, ist zu rechnen. 

(1), (2), (3a), (3b) und 
(7) 

 
Die diesen Informationen zugrunde liegenden Unterlagen liegen ebenfalls mit aus. 
 
Während der Auslegungsfrist können alle an der Planung Interessierten die Planunterla-
gen und umweltbezogenen Stellungnahmen einsehen sowie Stellungnahmen hierzu 
schriftlich oder während der Dienststunden zur Niederschrift abgeben. Nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den B-Plan Nr. 26 
unberücksichtigt bleiben, wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und nicht hätte 
kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des B-Planes nicht von Bedeu-
tung ist. 
 
 
Im Auftrage 
 
gez. 
Behnke 
   
 
 
 
 
Anlage:  Übersichtsplan mit Plangeltungsbereich des B-Planes Nr. 26 (nicht maß-

stabsgetreu) 
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Anlage: 
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